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man hätte von Schädigungen beiden Kämpfen-
den schon längst hören müssen.

- Und dann wird man sich doch fragen,
warum die Jnflueuzaepidemie, wenn sie wirk-
lich in irgendwelchem Zusammenhang mit den

Schlachtfeldleichen stünde, nicht schon vor vier
Jahren aufgetaucht ist, zu einer Zeit, da sicher

noch mehr Leichen unbeerdigt geblieben find
als heute. Warum hat sie denn ausgerechnet
bis zum Jahr 1918 gewartet, um die nn-
glückliche Menschheit in so gransamer Weise

heimzusuchen? Warum kamZie nicht schon

früher? Darum,'weil sie mit den Leichen nichts

zu tun hat!
Nicht von den Leichen kommt die Influenza,

sondern von den Menschen, ein Mensch über-

bringt sie dem andern. Dabei ist es für unsere

heutige Abhandlung ganz gleichgültig, ob der

Keim so oder so heiße, so oder so aussehe. Die
Hauptsache für uns ist zu wissen, daß die In-
fluenza eben nur durch Einwanderung des

Jnflueuzabazillus entsteht. Diese Einzelheiten
werden von'außerordentlichcr Wichtigkeit sein,

wenn es sich darum handelt, festzustellen, auf
welche Weise dem Uebel gesteuert werden kann.

Uebrigens ist der Jnflneuzakeim mit ziem-

lichcr Sicherheit festgestellt worden, zugleich

auchschic Anwesenheit von'.längst bekannten

Eiterkeimen, die sich auf dem durch den In-
fluenzabazillus vorbereiteten Boden breit

ketianàng kremà

Der Krieg hat gar manchen Erlaß gebracht, k

der historisches Interesse beansprucht. Am
Anfang wurde vom schweizerischen Roten

Kreuz eine Gefangenenkommissivn eingesetzt,

für den Fall, daß die Schweiz wirklich in den

Fall kommen sollte, Gefangene zu machen.

Diese Kommission ist nicht in Aktion getreten,

dafür hat der Bund die Sache an Hand

genommen. Von den vielen dahingehenden

Erlassen bringen wir heute den folgenden:

machen und das schauerliche Bild der akuten

Blutvergiftung, der eitrigen Lungeneutzüu-
düngen hervorrufen, das so manchen gesund-
heitsstrotzenden Menschen in der Vollkraft
seines Lebens dahingerafft hat.

Also von Mensch zu Mensch geschieht die

Uebertragung, sei es durch Berührung oder,
was wahrscheinlicher ist, durch Anhauchen,
Anhusten usw., genau so, wie der alltäglichste
Schnupfen. Nun hören wir schon die Frage,
wie kam denn der erste Mensch zur Influenza?
Auch daS läßt sich erklären, ohne ZuHilfe-
»ahme von Leichen. Es ist sehr Wahlschein-
lich, daß die Influenza, wenn auch in milder
Form, gar nie ausgestorben ist; wir haben
sie ja schon im Winter 1889/90 kennen ge-
lernt, giftig ist der Keim aber erst dann ge-
worden, als er auf geeignete Nährböden fiel,
vielleicht waren die massigen Menschenan-
sammlungen des Krieges daran schuld, wie
an so vielen andern Epidemien; man denke

an die Epidemien der früheren Kriege, au
Pest, Cholera, Typhus, Pocken, Flecktyphus?e.
Möglicherweise ist auch die durch veränderte

Nahrung herabgesetzte Widerstandskraft ein-

zeluer Individuen dran schuld, wer kann das

sagen? Eines aber steht fest: die Toten sind
es nicht, die uns schaden. Auch hier gilt der

Satz, daß uns die Toten im allgemeinen
weniger gefährlich sind als die Lebenden. .1.

un6 ketraktärs.

In Aufhebung der früheren Beschlüsse hat der

Bundesrat, wie kurz gemeldet, einen Beschluß

gefaßt über die Behandlung der fremden
Deserteure und Refraktäre. Der Be-
schluß bestimmt, daß fremde Deserteure, die
die Schweizergrenze überschreiten wollen, fest-

zunehmen und im Armeeraum der von der

Armeeleitung zu bezeichnenden Stelle, im
Territorialraum dem nächstgelcgenen Terri-
torial- oder Platzkommando zuzuführen sind.
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Die den genannten Stellen Zngcsührten sind

sofort zn Protokoll einzuvernehmen, worauf
das eidg. Justiz- und Polizeidepartement nach

Kenntnisnahme des Protokolls bestimmt, ob

der Deserteur oder Refraktor in einer Anstalt
zu internieren oder ob ihm der Aufenthalt
in der Schweiz auf Wohlverhalt eu hin

zu gestatten fei.

In gleicher Weise wird verfahren mit Wehr-
Pflichtigen fremder Armeen, die während eines

Urlaubes in die Schweiz kommen oder aus der

Kriegsgefangenschaft in die Schweiz flüchten
und nicht mehr zu ihrer Armee zurückkehren

wollen. In der Schweiz ansässigen fremden

Wehrpflichtigen, die während ihres Aufenthaltes
in der Schweiz Refraktäre werden, kann die

Duldung im Lande nur verweigert werden,

wenn gleichzeitig die Landesverweisung oder

oder Jnternierung verfügt wird. Im Innern
des Landes wird zwischen Deserteuren und

Refraktären kein Unterschied gemacht. Sie
dürfen nicht von Kanton zu Kanton abge-

schoben und nicht auS einem Kanton aus-

gewiesen werden. Von Deserteuren und Rc-

fraktären, die erst seit dem Eintritt ihres

Heimatstaatcs in den Krieg in die Schweiz ge-

kommen sind, sowie von solchen, die seit diesem

Zeitpunkt schriftenlos geworden sind oder deren

Schriften vom Heimatstaat nicht mehr auer-
kannt werden, hat der .Kanton, in dem sie

wohnen, eine angemessene Sicherheit zu

verlangen, wobei für Ledige die Sicherheit

mindestens Fr. 500, für Verheiratete mindestens

Fr. 1000 beträgt.

Deserteure und Refraktäre dürfen nur mit

Bewillig u n g der kantonalen Behörde, deren

Kontrolle sie unterstehen, ihren Aufcnt-
h alt sort wechseln. Für ösfentlichrecht-

lichc und ökonomische Nachteile, die

den Kantonen aus der Duldung von Deserteuren

und Refraktären erwachsen, die erst während

des Krieges in die Schweiz gekommen bzw.

hier schriftenlos geworden sind, übernimmt

letzten Endes der Bund die Haftung.

Für die übrigen haben die Kantone anfzu-
kommen. Die fremden Deserteure und Rc-

fraktäre können zu Arbeiten im öffentlichen

Interesse angehalten werden, worüber das

schweizerische Militärdepartement die nötigen

Vorschriften erläßt. Deserteure und Refraktäre,
die den Vorschriften der Behörden nicht Folge
leisten, können mit Arrest oder Haft bis zu
20 Tagen oder mit Buße bis 20 Fr. bestraft
werden. Solche, die fortgesetzt den Anordnungen
der Behörden zuwiderhandeln und fortgesetzt

zu Klagen Anlaß geben, können in geeigneten

Anstalten zeitweilig oder dauernd in-
terniert werden. Die Ausweisung aus
dem Gebiet der Schweiz kann über Deserteure

und Refraktcure verhängt werden entweder

durch gerichtliches Urteil oder durch

Verfügung der zuständigen kantonalen Ver-
waltungsbehörde in Anwendung der inter-
kantonalen Uebereinkunft vom März 1013

betreffend die Ausweisung der wegen eines

Verbrechens oder Vergehens gerichtlich ver-
urteilten Ausländer, und endlich durch eine

Verfügung des Bundesrates. Beider
Ausweisung, deren Vollzug in allen Fällen
auf Anordnung des schweizerischen Justiz-
und Polizeidepartements erfolgt, sind die

fremde» Deserteure und Refraktäre, wenn

möglich, nach dem Land zu verbringen, das

sie selbst bezeichnen. Ist es nicht möglich,

dem Wunsch zn entsprechen oder äußern sie

keinen solchen, so erfolgt die Abschiebung nach

dem Heimatstaatc. Eine Uebergabe an die

Behörden des Staates, nach welchem die

Abschiebung erfolgt, soll gegen den Willen
des Abzuschiebenden in der Regel nicht statt-

finden. Erweist sich der Vollzug der Aus-

Weisung zurzeit als undurchführbar, so ist der

Deserteur oder Nefraktär in einer geeigneten

Anstalt zeitweilig oder dauernd zu internieren.

Ueber Anstünde, die sich aus der Vollziehung
dieser neuen Vorschriften ergeben, entscheidet

endgültig der Bundesrat.
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